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Satzung

Borsenverein des Deutschen Buchhandels
Landesverband Saarland e.V.

errichtet in der Mitgliederversammlung am 15.10.1949

geandert durch Beschluss der Mitgliederversammlungen vom 25.04.1952, 11.11.1959,

10.11.1960, 12.01.1983, 26.04.1995, 23.04.1997 und 24.04.2002

Zusammenschluss, Name, Zugehorigkeit zum Gesamtverein

Die saarlandischen Unternehmen und Unternehmungen der Buchhandler, Verleger und
verwandter Unternehmen schlief3en sich zu einer Vereinigung zusammen, die den Namen

BORSENVEREIN DES DEUTSCHEN BUCHHANDELS - LANDESVERBAND
SAARLAND E.V.

tragt und nachfolgend Landesverband genannt wird. Dieser Landesverband ist eine recht-
lich selbstéandige, regionale Untergliederung des Gesamtvereins Borsenverein des Deut-
schen Buchhandels e.V., der nachfolgend Borsenverein genannt wird.

Rechtsform und Sitz des Landesverbandes

Der Landesverband ist ein eingetragener Verein.

Er hat seinen Sitz in Saarbriicken.

Erfallungsort und Gerichtsstand des Landesverbandes ist Saarbrticken.

Vereinsjahr

Das Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.

Zweck und Aufgaben des Landesverbandes

Der Landesverband ist eine Berufsorganisation im Sinne der Verfassung des Saarlandes.
Er ist die Interessengemeinschaft des saarlandischen Buchhandels.

Zweck des Landesverbandes ist die Wahrnehmung der Belange seiner Mitglieder auf

kulturellem, beruflichem, wirtschaftlichem und sozialpolitischem Gebiet. Das gilt vor al-
lem flr die Vertretung dieser Interessen gegenuiber den Behdrden und anderen Organisa-
tionen. In Verfolgung dieses Zwecks hat der Landesverband insbesondere folgende Ziele:

a) Schaffung geordneter Verhaltnisse im Buchhandel,
b) Wahrung und Uberwachung der Handelsbrauche im Buchhandel,
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¢) Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen zur Erleichterung des
Geschaftsverkehrs,

d) Aufstellung von Richtlinien zur Ausbildung und Priifung des buchhéndlerischen
Nachwuchses,

e) regelmaRige Unterrichtung der Mitglieder tber alle einschlagigen Fragen,

f) Fuhlungnahme bei benachbarten Fachverbanden,

g) Forderung des kameradschaftlichen Verhéltnisses der Mitglieder untereinander,

h) Durchfuhrung regionaler Werbung

Der Landesverband ist zum Abschluss von Tarifvertrdgen nicht berechtigt.

Jede parteipolitische Betétigung ist ebenso ausgeschlossen wie die Verfolgung konfessio-
neller Ziele.

Der Geschaftsbetrieb des Landesverbandes ist nicht auf Gewinnerzielung gerichtet. Er hat
ausschlieBlich gemeinnutzigen Charakter.

Aufgabenverteilung zwischen Landesverband und Borsenverein

Die Aufgabenverteilung zwischen dem Landesverband und dem Bdrsenverein ergibt sich
aus dem in Anhang Il aufgefuhrten Aufgabenkatalog. Anhang Il muss stets Anhang Il zur
Satzung des Borsenvereins entsprechen.

Satzungsharmonie

Die Satzung des Landesverbands darf den Grundsétzen der Satzung des Borsenvereins
nicht widersprechen.

Satzungséandernde Beschliisse sind unverziiglich nach der Beschlussfassung dem Lander-
rat vorzulegen. Der Lénderrat hat das Recht, satzungsédndernde Beschliisse des Landes-
verbandes, die den Grundsatzen der Satzung des Borsenvereins zuwiderlaufen, zu sus-
pendieren. Ein solcher Beschluss des Landerrats bedarf neben der Stimme des Vorstands
des Borsenvereins der Stimmen von drei Vierteln der Vorsitzenden der tbrigen in den
Borsenverein eingegliederten Landesverbande

Der Landerrat kann den Landesverband aus dem Boérsenverein ausgliedern, wenn dieser
einen nach 8 3 Abs. (1) suspendierten, satzungsandernden Beschluss nicht binnen einer
Frist von sechs Monaten nach Aufforderung durch den Landerrat durch eine Regelung
ersetzt, die den Grundsétzen der Satzung des Borsenvereins entspricht. Gleiches gilt,
wenn das Verhalten des Landesverbandes das Ansehen oder die Interessen des Borsen-
vereins oder der Gesamtheit seiner Mitglieder gréblich schadigt. Ein solcher Beschluss
des Landerrats bedarf neben der Stimme des Vorstands des Borsenvereins der Stimmen
von drei Vierteln der Vorsitzenden der Landesverbande.
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Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im Landesverband wird durch Aufnahme in den Borsenverein erwor-
ben. Sie setzt voraus, dass das Mitgliedsunternehmen seinen Sitz im Gebiet des Landes-
verbandes hat.

Verfigt ein Mitgliedsunternehmen des Borsenvereins, das seinen Sitz im Gebiet eines
anderen Landesverbandes hat, (iber Tochter- oder Filialunternehmen im Gebiet des Lan-
desverbands, so sind diese Tochter- oder Filialunternehmen ebenfalls Mitglieder des
Landesverbands. Sofern diese Unternehmen rechtlich unselbstéandig sind und selbst kei-
nen Beitrag an den Landesverband zahlen, haben sie bei Wahlen und Abstimmungen ge-
meinsam nur eine Stimme. Ebenso kdnnen sie das passive Wahlrecht im Landesverband
nur durch einen gemeinsamen Bevollmé&chtigten austiben lassen.

Unternehmen, die im Nebengewerbe auf eigene Rechnung gewerbsméliig Gegenstande
des Buchhandels verbreiten, konnen eine Mitgliedschaft als Assoziiertes Mitglied im
Landesverband erwerben. Im ,,Nebengewerbe* bedeutet, dass der Umsatz mit Gegens-
tdnden des Buchhandels weniger als 50 vom Hundert des Gesamtumsatzes dieses Unter-
nehmens betrégt und dass der Umsatz mit Gegenstanden des Buchhandels in einem sol-
chen Unternehmen 75 vom Hundert des hochsten Umsatzes der untersten Beitragsgruppe
des Borsenvereins nicht tberschreitet.

Unternehmen, die als Assoziierte Mitglieder dem Landesverband angehoren, erwerben
dadurch keine Mitgliedschaft im Borsenverein. Sie haben im Landesverband kein Stimm-
recht und kein aktives oder passives Wahlrecht.

Die Vorschriften der Satzung des Borsenvereins zu Aufnahme, Austritt und Ausschluss
buchhéndlerischer Unternehmen sind in Anhang 111 dieser Satzung enthalten.
Landerrat

Der Landerrat vollzieht die Willensbildung des Borsenvereins als Gesamtverein (8§ 7) in
allen Fragen und Angelegenheiten, die gemeinsame Interessen des Borsenvereins und der

in ihn eingegliederten Landesverbédnde betreffen.

Durch den Landerrat wirken die Landesverbédnde bei der Erflllung der organisatorischen,
verwaltungsmaRigen und wirtschaftlichen Aufgaben des Borsenvereins mit.

Aufgaben des Landerrats
Der Landerrat hat insbesondere folgende Aufgaben:
1. die Entscheidung aller Fragen, die die Mitgliedschaft im Borsenverein betreffen

(mit Ausnahme der Ehren-Mitgliedschaft), und die damit verbundene Aufstellung
und Anderung der Aufnahme- und Ahndungsordnung des Borsenvereins;

2. die Entscheidung aller Fragen, die das Verhéltnis von Borsenverein und Landes-
verbanden innerhalb des Gesamtvereins Borsenverein betreffen;
3. die Entscheidung Uber alle MalRnahmen, die gemal § 6 zur Herstellung der Sat-

zungsharmonie im Gesamtverein erforderlich sind;
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4. die Entscheidung aller Fragen, die ein einheitliches Erscheinungsbild des Borsen-
vereins und der Landesverbande im AuBenauftritt betreffen (Corporate Identity /
Corporate Design);

5. die Festsetzung der fur alle Mitglieder des Borsenvereins geltenden Staffelung der
Bemessungsgrundlage, der Beitragsordnung des Gesamtvereins und der Aufnah-
megebihr in den Borsenverein;

6. die Uberpriifung, ob die von einem Landesverband oder vom Borsenverein beab-
sichtigte Veranderung des Mitgliedsbeitrags geeignet ist, den Zielen des Gesamt-
vereins Schaden zuzuftigen;

7. die Festsetzung der Aufteilung der Aufnahmegebiihr zwischen dem Bdérsenverein

und den Landesverbénden, der Verteilung der von Unternehmen mit Filialbetrie-

ben zu zahlenden Mitgliedsbeitrage sowie der Gebdiihren flr das Inkasso der Mit-
gliedsbeitrage und die zentrale Mitgliedsbetreuung;

die Aktualisierung der in Anhang | aufgefiihrten Landesverbéande;

9. die Aufstellung und laufende Aktualisierung eines Katalogs von Dienstleistungen,
die vom Borsenverein und den Landesverbanden gegentiber den Mitgliedern zu
erbringen sind und der dieser Satzung als Anhang Il beigeftgt ist;

10.  die Uberpriifung der ordnungsgemaRen Erbringung der von Borsenverein und
Landesverb&nden gegentber den Mitgliedern Gibernommenen Aufgaben;

11.  die Koordination Uberregionaler MalRnahmen oder Werbeaktivitaten, die in Zu-
sammenarbeit der buchhandlerischen Verbande durchgefiihrt werden;

12.  die Bestellung und Entlastung des Aufsichtsrats, der die gemeinsamen Wirt-
schaftsbetriebe des Borsenvereins und der Landesverbénde lenkt;

13.  die Entgegennahme des Berichts des Aufsichtsrats tber die gemeinsamen Wirt-
schaftsbetriebe;

o

Der Lénderrat kann gegen den Borsenverein oder einzelne Landesverbéande Malinahmen
ergreifen, wenn diese ihre gegeniliber den Mitgliedern Gibernommenen Pflichten nicht ein-
halten oder die ihnen im Gesamtverein ubertragenen und im Anhang Il dieser Satzung
aufgefiihrten Aufgaben nicht ordnungsgeman erfillen. Insbesondere kann er férmliche
Ermahnungen aussprechen und Fristen fiir die Behebung des zur Ermahnung fiihrenden
Mangels setzen. Das Nahere regelt die Geschéaftsordnung des Landerrats.

Der Landerrat gibt sich seine Geschéaftsordnung selbst.

Zusammensetzung des Landerrats

Der L&nderrat setzt sich zusammen aus

dem Vorstand des Borsenvereins und den Vorsitzenden der in den Borsenverein einge-
gliederten Landesverb&nde. Mehrere Angehdrige desselben Mitgliedsunternehmens oder
von in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Mitgliedsunternehmen durfen nicht
gleichzeitig dem L&nderrat angehdren. Das Nahere regelt die Geschaftsordnung des Lan-
derrats.

Zusammentritt und Beschlussfassung des Landerrats
Der Landerrat soll mindestens einmal jahrlich zusammenkommen. Weitere Sitzungen

sind einzuberufen, wenn der Vorstand des Borsenvereins oder eine Mehrheit der Vorsit-
zenden der Landesverbédnde dies verlangt.
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Bei den Sitzungen des Landerrats kdnnen sich die Vorsitzenden der Landesverbande
durch die stellvertretenden Vorsitzenden der Landesverbénde vertreten lassen. Sonstige
Vertretung ist nicht zul&ssig.

Der Termin der Sitzungen des Landerrats muss, sofern nicht ein wichtiger Grund vor-
liegt, spatestens vier Wochen im Voraus allen Mitgliedern schriftlich mitgeteilt werden.
Die endgltige Tagesordnung soll moglichst gleichzeitig, spatestens aber drei Werktage
vor der Sitzung mitgeteilt werden. Jedes Mitglied hat das Recht, Antrége zu stellen.

Die Sitzungen werden vom Vorsteher des Boérsenvereins gemeinsam mit dem durch die
Vorsitzenden der Landesverbande bestimmten Sprecher der Landesverbande einberufen.
Der Vorsteher des Borsenvereins und der jeweilige Sprecher der Landesverbénde wech-
seln sich im Vorsitz bei den Sitzungen des Landerrats ab. Die Geschaftsfihrer von Bor-
senverein und Landesverbanden kénnen an den Sitzungen ohne Stimmrecht teilnehmen.

Jedes Mitglied des Landerrats hat eine Stimme.

Der Landerrat ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der VVorstandsmitglieder
des Borsenvereins und mindestens die Halfte der VVorsitzenden der Landesverbé&nde oder
deren Stellvertreter anwesend sind. Beschliisse im schriftlichen Verfahren sind zuldssig.
Sofern nichts anderes bestimmt ist, bedirfen alle Beschliisse des Landerrats jeweils der
einfachen Mehrheit der Stimmen innerhalb des Vorstands des Borsenvereins und inner-
halb der Gruppe der Vorsitzenden der Landesverbénde.

Das Nahere zu den Sitzungen und der Beschlussfassung des Landerrats regelt die Ge-
schaftsordnung.

Offentlichkeit und Sekretariat des Landerrates

Die Sitzungen des Léanderrats sind nicht 6ffentlich. Die Anwesenheit von Mitgliedern zu
einzelnen Tagesordnungspunkten kann ausnahmsweise vorgesehen werden.

Das Sekretariat des L&nderrats ist beim Borsenverein angesiedelt.

Organe
Organe des Landesverbandes sind:

a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand

c) der Landerrat

d) der Geschaftsfihrer.
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Rechte der Mitglieder

Die Mitglieder sind berechtigt, den Schutz des Landesverbandes und den Rat seiner Or-
gane in allen in deren Geschaftsbereich fallenden Angelegenheiten in Anspruch zu neh-
men.

Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzungen, die Beschliisse der Mitgliederversamm-
lung sowie die satzungsgeméal vom Vorstand getroffenen Anweisungen und aufgestellten
Richtlinien zu befolgen.

Beitrage

Zur Deckung der entstehenden Kosten erhebt der Landesverband von den Mitgliedern
regelmaRige Beitrége, deren Hohe durch die Mitgliederversammlung je nach den Bediirf-
nissen festgesetzt wird. Der Mitgliederversammlung wird zu diesem Zweck ein Haus-
haltsvoranschlag vorgelegt.

Nach Ablauf des Geschaftsjahres ist eine Jahresrechnung aufzustellen. Diese ist von den
Rechnungsprifern, die die Mitgliederversammlung bestimmt, zu prifen und sodann der
Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

Mitgliederversammiung

Die Mitgliederversammlung findet nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr als
Jahreshauptversammlung, statt. Sie wird vom Vorsitzenden des Landesverbandes einbe-
rufen. Der Vorsitzende ist zur Einberufung einer Mitgliederversammlung verpflichtet,
wenn dieselbe von mindestens einem Fiinftel der Mitglieder unter Bekanntgabe der Ge-
genstande der Tagesordnung beantragt wird.

Die Einladung erfolgt unter Mitteilung der Tagesordnung zwei Wochen vor Zusammen-
tritt.

Ein Gegenstand, der nicht auf der Tagesordnung steht, muss vor Beginn der Mitglieder-
versammlung dem Vorsitzenden schriftlich vorgelegt werden. Der Vorsitzende fuhrt so-
dann eine Entscheidung der Mitgliederversammlung herbei, ob Uber diesen Gegenstand
verhandelt werden soll.

Auller den in 8 20 festgelegten Gegenstdnden der Beratung und Beschlussfassung fir die
Hauptversammlung befasst sich die Mitgliederversammlung insbesondere mit

a) der Abanderung der Satzung,

b) Beschliissen, welche fir alle Mitglieder verbindlich sein sollen,
c) der Wahl der Rechnungspriifer,

d) der Auflésung des Landesverbandes.
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Vorsitz in der Mitgliederversammlung

Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung fiihrt der Vorsitzende, im Falle seiner Ver-
hinderung sein Stellvertreter.

Stimmrecht in der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschliisse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der VVorsitzende.

Ein Beschluss, der die Auflésung des Landesverbandes zum Gegenstand hat, bedarf der
Mehrheit von vier Flnfteln aller abgegebenen Stimmen.

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfahig ohne Riicksicht auf die Zahl der anwesen-
den Mitglieder. Soll die Auflésung des Landesverbandes beschlossen werden, so miissen
mindestens drei Viertel aller Mitglieder des Landesverbandes anwesend sein.

Die Abstimmungen erfolgen offen, es sei denn, dass eine geheime Abstimmung beantragt
wird.

Jahreshauptversammliung

Alljahrlich findet eine Hauptversammlung statt, zu der die Mitglieder zwei Wochen vor-
her schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung einzuladen sind.

Regelméliige Gegenstande der Beratung und Beschlussfassung fur die Hauptversamm-
lung sind:

a) der Jahresbericht des Geschéftsfuhrers,

b) die Beschlussfassung tber die Jahresrechnung,

c) die Entlastung des Vorstandes und des Geschaftsfuhrers,

d) die Wahl des Vorstandes.

Vorstand

Der Vorstand des Landesverbandes besteht aus bis zu 10 Mitgliedern.

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende gelten als VVorstand im Sinne des §
26 BGB. Sie vertreten den Landesverband gerichtlich und auf3ergerichtlich. Jeder einzel-
ne von ihnen ist allein vertretungsberechtigt.

Wahl des Vorstandes

Der Vorstand wird mit einfacher Stimmenmehrheit fir die Dauer von 2 Jahren durch die
Jahreshauptversammlung gewahlt. Die Wiederwahl ist zulassig.



8§23

§ 24

§ 25
)
(2)

§ 26
1)
)
©)

§27

§28

8§29

Vorsitzende des Landesverbandes

Der Vorsitzende des Landesverbandes und sein Stellvertreter, die Sortimentsbuchhandler
oder Verleger sein mussen, werden vom Vorstand unter seinen Mitgliedern gewéhit.
Die Aufgaben des Vorstandes

Dem Vorstand obliegt die Gesamtleitung des Landesverbandes nach Maligabe der Sat-
zung und unter Beachtung der in der Mitgliederversammlung gefassten Beschliisse. Der
Vorstand beaufsichtigt die Geschéftsfuhrung.

Zusammenkinfte des Vorstandes

Der Vorsitzende beruft nach Bedarf Sitzungen des Vorstandes ein.

Auf Verlangen von mindestens 3 Mitgliedern des Vorstandes hat der Vorsitzende unver-
ziglich eine Sitzung einzuberufen, die unabhangig von der Anzahl der Anwesenden
beschlussféhig ist.

Vorsitz in den Sitzungen des Vorstandes und Beschlussfahigkeit

Den Vorsitz in den Sitzungen des Vorstandes flhrt der Vorsitzende.

Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens 3 Mitglieder des VVorstandes anwesend
sind.

Ist der Vorstand in einer Sitzung nicht beschlussféhig, so ist innerhalb von zwei Wochen
eine neue Sitzung einzuberufen, die unabhé&ngig von der Anzahl der Anwesenden
beschlussféhig ist.

Ordentliche Beschlisse des VVorstandes

Jedes Mitglied des Vorstandes hat eine Stimme. Der Vorstand fasst seine Beschliisse mit
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmen.

AuBerordentliche Beschlisse des VVorstandes

Der Vorsitzende kann in dringenden Fallen Beschlusse des VVorstandes ohne Abhaltung
einer Sitzung (z.B. brieflich oder telefonisch) herbeiftihren, sofern dem nicht mindestens
2 Mitglieder des Vorstandes widersprechen.

Entschadigung des VVorstandes

Die Mitglieder des Vorstandes verwalten ihr Amt ehrenamtlich, erhalten jedoch auf
Wunsch Ersatz der Auslagen, die sie im Interesse des Landesverbandes gemacht haben.
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Der Geschaftsfihrer

Zur Fuhrung der Geschéfte des Landesverbandes, des VVorstandes und des Beirats, bestellt
der Vorstand den Geschéftsfihrer.

Der Geschaftsfihrer fuhrt die Geschéfte nach Mal3gabe der Satzung, der Beschliisse der
Mitgliederversammlung und der Anweisungen des Vorstandes.

Der Geschaftsfihrer hat insbesondere den gesamten Schriftverkehr zu besorgen, die Mit-
glieder zu beraten und die Tatigkeit der Verbandsorgane vorzubereiten. Der Geschafts-
fuhrer fihrt die Niederschriften Gber die Mitgliederversammlungen und die Sitzungen des
Vorstandes.

Der Geschaftsfuhrer ist berechtigt, fiir den Landesverband zu zeichnen. Der Vorstand
kann dieses Zeichnungsrecht einschranken.

Der Geschaftsfihrer nimmt an der Mitgliederversammlung und den Sitzungen des Vor-
standes mit beratender Stimme teil, sofern nicht im Einzelfalle besondere Beschliisse die-
ser Organe die Abwesenheit des Geschaftsfiihrers anordnen.

Protokollfiihrung

Uber jede Mitgliederversammlung sowie jede Sitzung des Vorstandes hat der Geschéfts-
fuhrer eine Verhandlungsniederschrift zu fertigen und gemeinsam mit dem Vorsitzenden
zu unterzeichnen.

Auflosung des Landesverbandes

Die Auflésung des Landesverbandes kann nur durch eine auf3erordentliche Mitgliederver-
sammlung, die eigens zu diesem Zweck einberufen wird, beschlossen werden.

Ist die Auflésung des Landesverbandes beschlossen, so findet eine Liquidation statt. Die
Mitgliederversammlung, die Uber die Beendigung der Liquidation entscheidet, bestimmt
mit einfacher Stimmenmehrheit gleichzeitig Gber die Verwendung des etwa vorhandenen
Vermdgens des Landesverbandes.



	Satzung
	§ 8 Länderrat
	§ 9 Aufgaben des Länderrats
	§ 10 Zusammensetzung des Länderrats
	§ 11 Zusammentritt und Beschlussfassung  des Länderrats
	§ 12 Öffentlichkeit und Sekretariat des Länderrates


